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Der Gemeinderat der Marktgemeinde Karlstetten hat in seiner Sitzung am  

21. Oktober 2021, TOP 7, folgende Verordnung für die Einhebung der 

Aufschliessungsabgabe beschlossen: 

 

 

V E R O R D N U N G 
über die Festsetzung der 

Aufschliessungsabgabe 
 

 

Aufgrund der geltenden Bestimmungen des § 38 Abs. 6 NÖ Bauordnung 2014, 

LGBl. 1/2015 in der derzeit geltenden Fassung wird der Einheitssatz für die 

Berechung der Aufschließungsabgabe mit € 560,- festgelegt. 

 

Diese Verordnung wird mit dem Monatsersten rechtswirksam, der dem Ablauf 

der Kundmachungsfrist zunächst folgt, frühestens aber erst mit 01.01.2022.  

 

 

        Der Bürgermeister: 
 
 

        Thomas Kraushofer, eh. 
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